
Abb. ]: Luf‘rbifd Loge GelTungsbereich (schwarzer Kreis, rote chhe) Google Mops
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Kreisstadt Mühldorf a. Inn:

11. vereinfachte Änderung des Bebouungsplcms „Südlich der Odersiroße“_ßegründung

1. Anlass der Planung

Die Grundstücke mi’r den Parzellen 105, 106 des Ursprungsbebouungsplons „Südlich der

Odersiroße“ in der Fassung vom 18.11.2008 mit den Flurnumrnem 1185/25 und 1185/42 an

der Klosierseesiroße Ecke Chiemsees’rroße der Gemarkung Mühldorf 0. im, sollen im

Zuge eines Bouleiiverfohrens anstelle von Einzeihousbebouungen mit Doppelhaus-

bebouungen nochverdichiei werden.

im Zuge detaillierter Planungen der Grundstücke stellte sich heraus, dass eine Anpassung

der Boufensier hinsichtlich der Größe, der Hous’rypologie sowie der Dochform

erforderlich ist.

Abb. 2: Luflbild Geltungsbereich Google Mops

2. Bestandsaufnahme

1.1 Lage und Eigentumsverhöltnisse:

Dos Plonungsgebiei liegt im südös’rlichen Teil der Kreisstadt Mühldorf 0. im; südlich des

Flusses Inn, eingebeiie‘r in ein bereits bestehendes Wohnbaugebie‘r, dessen mit

Wohnrech’r ausgewiesenen Parzellen noch nichi zuscrnmenhöngend bebaut wurden.

Die Grundstücke des Geliungsbereichs befinden sich im Privo'reigen‘rum.

Die Erschließungssiroßen „
Chiemsees’rroße“ und

„
K|osiersees‘rroße“ sind Eigentum der

Kreissiodi Mühldorf 0. im.

1.2 Geltungsbereich

Der Änderungsbereich umfass‘r die Grundsiücke der Gemarkung Mühldorf o. Inn:

. FI.-Nr. 1185/25, K|osierseesiroße m11557,30 m2

. FI.-Nr. 1185/42,K1051er59e51r08e mit 521,70 m2

-) im Zuge der Bouleiiplonung werden beide Flurnummern zur FI.—Nr. 1185/25

Klosiersees‘rroße mhL der neuen Grundsiücksgröße von 1089 m2, verschmolzen.
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Kreisstadt Mühldorf a. Inn:

1 1 vereinfachte Änderung des Bebouungsplons,Südlich der Odersircuße“_Begründung

Abb. 3: Ausschni‘ri amtlicher Lageplan Moßsiobs los

1.3 Planungsrechiliche Voraussetzung

Der F|öchennu'rzungsplon stellt für das P|onungsgebiei „Allgemeines Wohngebiei“ dor.

Der rech’rkröfiige Bebouungsplons „Südiich der Odersiroße“ in der Fassung vom

18.11 2008 wurde mit dem gesamten Umgriff durch die 4. Änderung des

Bebauungsplansin der Fassung vom 07.07.2015 überplon'r. Es folgten weitere

Änderungen, in denen in einem städtebaulichen Moße,1eilgebieie geönderi bzw.

nochverdichiei wurden. Die Grundzüge des Ursprungsbebouungsplones wurden jedoch
beibehalten.
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Abb. 4: Auszug aus der 4. Änderung des rechtskröfligen Bebouungsglons in der Fassung vom 15.11.2015

mir Darstellung des Geliungsbereichs der 1 1. vereinfachten Anderung (schwarzer Kreis)

Es wird ein vereinfachtes Verfahren noch 513 BauGB (Bebouungspiöne der

Innenenfwicklung) zur Aufsiellung des Bebouungsplons eingeleitet werden.

Hierfur gilt 1. Kapitel - Allgemeines Siöd'rebourech’r (@@ 1 - 135c)‚ 1. Teil

Huber. Architektur / Stadtplanung Seite 3 von 7



Kreisstadt Mühldorf a. Inn:

1 1
.
vereinfach‘re Änderung des Bebauungsplans „Südlich der Odersiroße“_ßegründung

Bauleitplanung (55 1 — 130), 4. Abschnitt — Zusammenarbeit mit Privaten,- vereinfachies

Verfahren (55 11 - 13b) BauGB.

Der Bebauungsplan wird zur Nochverdich1ung aufgestellt und weist eine Grundfläche

von weniger als 20.000 Quadratmeter vor.

Hierbei entfällt die Notwendigkei‘r von Ausgleichsflöchen sowie der Durchführung einer

Umwel‘rvertröglichkei‘rsprüfung. Die derzeitigen Baugrenzen sehen flöchenmößig eine

ähnliche Baumasse vor. Die Baugrenzen werden lediglich verschmelzen, so dass der

Eingriff in Natur und Landschaft als nicht erheblich eingestuft werden kann.

Des Weiieren wird durch das Anlegen von Dochbegrünungen ein Ausgleich geschaffen

und mit der Umseizung von Photovoltaik Anlagen eine nachhaltigere Bebauung

angestrebt.

2. Bedarfsplanung

Die Planung wird den Erfordernissen der Ressourcenschonung (1.1.3) des

Londesentwicklungsprogromm Bayern (LEP) und des Regionoip|ons der Region 18

Südosioberbcryern gerecht der bereits vorhandene Flächen genutzi und nochverdich'rei

werden.

Mit der Überplonung vorhandener Bausubstanz soll besonders auch den

landespldnerischen Erfordernissen der Inneneniwickiung und Nochverdichiung und

damit des Flöchensporens entsprochen werden.

3. Ziel und Zweck der Änderung

Der Änderungsbereich ist zum Zeiipunk'r der Bebouungsplonersiellung unbebou‘r.

Im Zuge konkreter Planungen werden im Sinne der nachhaltigen F1öchenen'rwicklung

vorhandene Grundsiücksflöchen anstelle von Einzelhausbebouungen mit

Doppelhäusern nochverdich’re‘r. Hierfür passt sich der Geltungsbereich an die bereits

bestehenden Wohnbebauungen in der Umgebung an. Dort wurden bereits

Hous'rypologien wie Einzelhöuser und Doppelhöuser auf anderen Grundstücken

bourech‘rlich fesise‘rz‘r.

im Sinne von variablen Bouousführungen wurde die Dochform Flachdach berei‘rs in der

näheren Umgebung im Geltungsbereich des Urspungsbebouungsplones „Südlich der

Odersiroße“ zugelassen und bdulich umgesetzt.

4. Art der baulichen Nutzung

Es gilt die Gebietsori: Allgemeines Wohngebiet (WA), @ 4 BGUNVO. Es dien*r vorwiegend

dern Wohnen, da es sich ausschließlich um ein Wohngebiet handelt. Ausnahmen

gemäß @ 4 Abs. 3 BOUNVO sind nichi zulässig.
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Kreisstadt Mühldorf a. Inn:

1 1 vereinfachte Änderung des Bebauungsplans „Südlich der Oderstroße“fßegründung

5. Bauweise, überboubare Grundstücksflöchen

Die Baugrenzen der überbauboren Grundstücksflöchen werden zu einem einheitlich

großzügigen Boufenster verschmelzen. Jedoch wird der minimale Grenzabstand von

3,0 m gemöß des Art. 6 Boy80 zu den nochborlichen Flurgrenzen eingehalten.
Mit dieser Regelung wird die Möglichkeit gegeben, eine Nochverdichtung und eine

flexible Entwicklung innerhalb der Grundstücke, in Form von Doppelhäusern (DH), zu

schaffen.

Für das Planungsgebiet wird die offene Bauweise gemäß 5 22 Abs. 2 BOUNVO

festgesetzt. Dies gilt 013 eine Weiterführung der offenen Bebouungsplonstrukturen
benachbarter Bebouungen.

Es gilt die Abstandsflöchenregelung gemöß Art. 6 deB0. Somit wird eine dusreichende

Belüftung und Belichtung der einzelnen Bdukörper in vernünfiigemMaße, aufgrund der

notwendigen, verbleibenden Zwischenröume und Abstände, gewährleistet.

6. Mindestmaß der Baugrundstücke

lm Ursprungsbebcruungsplon wurde eine Mindestmaß der Baugrundstücke für

Doppelhousbebouungen von 600 qm, davon 300 qm je Doppelhaushälfte festgelegt.

Durch die Umwidmung der Houstypologie von Einzelhdu5 zu Doppelhaus wird im Zuge
der konkreten Planung ersichtlich, dass die zwei Grundstücke verschmelzt werden

müssen, um das festgesetzte Maß der baulichen Nutzung für zwei Doppelhäuser

einhalten zu können.

7. Starkregenniederschlag

Die Festsetzungen „Punkt 16“ wird gemäß der Stellungnahme des Wasserwirtschaftsomtes

Rosenheim mit dem Schreiben vom 07.01.2026 unter „Storkregenniederscnldg“ ergänzt.

Im Sinne einer umfassenden, nachhaltigen Vorsorge gegen Hochwassergefohren und

damit verbundenen Reduktion von Risiken kenn die Kreisstadt Mühldorf d. Inn einen

wesentlichen Beitrag zur Sicherheit der Bürger leisten. Hinsichtlich der genannten

Gefährdung durch Storkniederschlöge wird folgende Festsetzungen in den

Bebauungsplan integriert:
Die Rohfußbodenoberkonte des Erdgeschosses der geplanten Gebäude muss

mindestens 25 cm über höchsten Gelöndeoberkonte unmittelbar am Bauvorhaben

liegen. Die Gebäude sind bis zu dieser Kote wasserdicht zu errichten (Keller wosserdicht

und soweit erforderlich auftriebssict1er, dies gilt duch für Kelleröffnungen, Lichtschöchte

Zugänge,1nstollotionsdurchführungen etc.). Sollten Lichtgröben für höherwertige Nutzung
der Keller zugelassen werden, sind diese ebenfalls so zu konstruieren, doss weder

Grundwasser noch Oberflächenwosser zutreten kann.
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Kreisstadt Mühldorf a. Inn:

1 1. vereinfachte Änderung des Bebouungsplcms „Südlich der Oderstroße“_ßegründung

8. Bauliche Gestaltung

Die festgesetzten Dochformen der Hauptgebäude von Pultdoch, (PD), Sotteidoch (SD)

und Wolmdoch (WD) wird bei der 1 1. vereinfachten Anderung des Bebouungplones
„Südlich der Oderstroße“ um die Dochform „Flochdoch (FD)“ erweitert.

Dos Wolmdoch wird um die Mindestdochneigung von 20° ergänzt, so dass Neigungen
von 20 ° bis 35 ° ols Dochform zulässig sind. Dies soll den energetischen und

klimogerecttten Zukunftsgedonken boulich umsetztbor machen. Durch die Begrünung

des Flachdaches, —ggf. auch des Wolmdoches— kann dos durch Storkregen onfollende

Oberflöchenwosser absorbiert und ebenfalls ein Ausgleich on Dochgrünflöchen

geschaffen werden. Zusätzlich wird festgesetzt, dass eine Photovoltaikonioge out dem

Houptdoch zur Stromeinspeisung der Häuser dngebrocht werden muss.

Damit sich, entsprechend dem Grundgedanken des Urspungsbebouungsplones
Houptdoch und Dächer von Garagen bzw. von Nebenanlogen entsprechend

anpassen, wird hierfür ebenfolls die Dochform,‚Flachdach (FD)“ zulässig.

Die stödtebouliche Struktur sowie die Festsetzungen zur Gestaltung und Grünordnung

des rechtskröfiigen Bebauungsplanes werden in der 11. vereinfachten Änderung
beibehalten.

9. D Hinweise durch Text

Folgende Hinweise des Wosserwirtschoftsomtes Rosenheim mit dem Schreiben vom

07.01.2026 werden empfehlend in die Hinweise mitoufgenommen:

Denkmalschutz:

Art. 8 (1) BoyD80hG:

Wer Bodendenkmöler duffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren

Denkmalschutzbehörde oder dem Londesomt für Denkmalpflege onzuzeigen. Zur

Anzeige verpflichtet sind ouch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie

der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben Die

Anzeige eines Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder on den Arbeiten, die

zu dem Fund geführt hoben, aufgrund eines Arbeitsverhöltnisses teil, so wird er durch

Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.

Art. 8 (2) BOVDSChG:

Die outgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablouf von einer Woche

noch der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere

Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der

Arbeiten gestottet.

Treten bei 0. g. Moßnohme Bodendenkmöler ouf, sind diese unverzüglich gem. og. Art.

8 BoyD80hG der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem BLfD zu melden. Bewegliche
Bodendenkmöler (Funde) sind unverzüglich dem BLfD zu übergeben (Art. 9 Abs. 1 Satz 2

BoyD$chG).
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Kreisstadt Mühldorf a. Inn:

1 1. vereinfqohtefiÄndferungf desjBefbouungspions „Südlich der Oderstroße“_ßegründung
‚

Storkregenniederschlöge:

Informationen zu Hochwasser und Versicherungen:

Planer und Bauherren werden auf die dauerhaft verbleibenden Storkregenrisiken
ousdrückiich hingewiesen. Hierzu wird auf die Arbeitshilfe des StMUV und StMB zu

„Hochwosser— und Storkregenrisiken in der Bauleitplanung“ sowie die Empfehlung

„Wossersensible Siedlungsentwicklung“ für ein klimoongeposstes Regenwasser—

monogement aufmerksom gemacht.

Informotionen unter:

httpsz//vwvw.stmuv.bayern.de/themen/wosserwirtschoft/obwosser/wossersensibie_siedIu
ngs-entwicklung/index.htm.

Der Abschluss einer Elementorscbodensversicherung wird empfohlen.

(weitere informationen: http://elementor—versichern.de)

Es wird dringend zu einer wossersensiblen Bouleit- und Gebäudeplanung geraten. Auf

ausreichende breitflöchigeVerdunstungs- und Versickerungsonlogen ist im Sinne des

Arbeitsblottes DWA-A 102 zu achten.

Vorsorgender Bodenschutz:

Zum Schutz des Bodens vor physikalischen und stofflichen Beeinträchtigungen

(insbesondere des Mutterbodens noch 5 202 BauGB), ist der belebte Oberboden und

ggf. kulturföhige Unterboden getrennt obzutrogen, fochgerecht zwischenzuiogern, vor

Verdichtung zu schützen und einer möglichst hochwertigen Nutzung zuzuführen. Zu

berücksichtigen sind hierbei die DIN 18915 und die DIN 19731. Es wird gebeten das

Merkblatt „Bodenkundliche Boubegleitung — Leitfaden für die Praxis des

Bundesverbandes Boden e.V., sowie die Hinweise in der DIN 19639 zu beochten.

Die 11. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Südlich der Oderstroße“ mit

Pionteil, Festsetzungen und Begründung wurde durch das Architektur und

Stodtpionungsbüro Huber, Pforrer-Eitlinger-Ring 9, 85464 Neufinsing erstellt.

10.03.2026, Mühldorf o. Inn :, ‚_ „W @

Claudio Hun

1. Bürgermei

Tonjo Huber

Stodtpionerin
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